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A. Einführung

I. Das Prinzip des Non-Refoulement

Als Prinzip des Non-Refoulement bezeichnet man im Völkerrecht das Verbot der
zwangsweisen Rückführung einer Person in ein Gebiet, in dem sie Gefahr läuft,
schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt zu werden.1 Bei dem Prinzip des
Non-Refoulement handelt es sich um ein im Grundsatz lange etabliertes Prinzip,
welches in seinen Grundzügen universell akzeptiert ist, für das aber keine allge-
meingültige Definition existiert. Es hat seinen Ursprung im internationalen
Flüchtlingsrecht und ist daneben auch im humanitären Völkerrecht und im inter-
nationalen Menschenrechtsschutz ausdrücklich verankert.

Besonderheit des menschenrechtlichen Prinzips des Non-Refoulement ist, dass es
nicht nur einer begrenzten Personengruppe, sondern ausnahmslos jedem Menschen
Schutz gewährt. Im Übrigen existiert aber auch für den Geltungsbereich des men-
schenrechtlichen Prinzips des Non-Refoulement bislang keine einheitliche Defi-
nition. Die in den verschiedenen regionalen und universellen Menschenrechts-
schutzverträgen kodifizierten Refoulementverbote weisen bereits unabhängig von
der Interpretation durch zuständige Menschenrechtsschutzorgane nach ihrem
Wortlaut und ihrer Entstehungsgeschichte stark divergierende Schutzrichtungen und
Schutzumfänge auf. Hinzu kommt, dass ein Großteil der Menschenrechtsschutz-
verträge kein ausdrückliches Refoulementverbot vorsieht, sondern dieses von deren
jeweiligen Organen als impliziter Teil des Vertrags anerkannt wird. Angefangen bei
territorialen Fragen zum Begriff des ,refouler‘ (frz. zurückschicken), wie etwa der
Frage der Abweisung an der Grenze oder der Zurückweisung auf Hoher See Ge-
retteter, über die Beschränkung des Schutzes auf bestimmte Arten von Menschen-
rechtsverletzungen (etwa nur Schutz vor Folter) bis hin zum Versuch, die drohende
Menschenrechtsverletzung imZielstaat vertraglich auszuschließen, stellt das Prinzip
des Non-Refoulement einen stets umstrittenen, sich in permanentem Wandel be-
findlichen Begriff des Völkerrechts dar.

1 K. Wouters, International legal standards for the protection from refoulement, 2009, 23.



II. Besonderheiten der VN-Vertragsorgane

Die Einhaltung der neun VN-Menschenrechtsschutzverträge wird durch deren
Vertragsorgane überwacht. Die Arbeit aller VN-Vertragsorgane ist dabei so koor-
diniert, dass diese gemeinsam ein Menschenrechtsschutzsystem bilden, in dem die
einzelnen Vertragsorgane zwar nicht an die Praxis der jeweils anderen Vertragsor-
gane gebunden sind, sie aber dennoch Einfluss aufeinander nehmen und so einem
fragmentierten internationalen Menschenrechtsschutz entgegenwirken.

Zweifelsohne hat die Praxis der Vertragsorgane Einfluss auf die Entwicklung
menschenrechtlicher Standards und die Entstehung von Völkergewohnheitsrecht.2

Welche rechtliche Bedeutung deren Praxis hat, wird aber sehr unterschiedlich be-
wertet.3 Typisch für Menschenrechtsschutzverträge im Vergleich zu anderen völ-
kerrechtlichen Verträgen ist, dass die Staaten kein subjektives Interesse an der
Einhaltung der Verträge haben, sondern vielmehr ein objektives gemeinschaftliches
Interesse besteht. Die Reziprozität der Verpflichtungen spielt also hierbei keine
Rolle.4 Deshalb kommt Menschenrechtsschutzorganen eine besondere Verantwor-
tung bei der Rechtsentwicklung zu. Während vor anderen völkerrechtlichen Me-
chanismen, etwa dem Internationalen Gerichtshof (IGH), die Staaten ein hohes
Interesse an Gleichbehandlung haben und so stetig die Entwicklung von Standards
überprüfen, besteht nur ein sehr geringes Interesse der Staaten an menschenrecht-
lichen Verfahren, solange sie nicht selbst Teil dieser Verfahren sind.

Das zeigt sich auch an der allgemeinen Ablehnung gegenüber Staatenbe-
schwerdeverfahren. Zwar sehen fest alle Vertragsorgane solche Beschwerden von
Vertragsstaaten gegen andere Vertragsstaaten vor, diese werden aber kaum bemüht.5

Das spiegelt das Selbstverständnis der Staaten wider, menschenrechtliche Ver-
pflichtungen nicht als bilaterale Verpflichtungen zu begreifen. Die Vertragsorgane
der Vereinten Nationen werden deshalb weit weniger von ihren Vertragsstaaten
kritisiert als andere völkerrechtliche Entitäten.

2 K. McCall-Smith, Treaty Bodies, States and the Shaping of Customary Law, in:
J. d’Aspremont/S. Droubi, International Organizations and the Formation of Customary In-
ternational Law, 2018, 32.

3 Zur rechtlichen Bedeutung der Praxis der Vertragsorgane siehe unten Kapitel C. II.
4 International Court of Justice, Reservations to the Convention on the Prevention and

Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 28. Mai 1951, 15 23;
CCPR, General Comment No. 24 on issues relating to reservations made upon ratification or
accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under
article 41 of the Covenant, 11. November 1994, CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, § 17; A. Orak-
helashvili, Restrictive Interpretation of Human Rights Treaties in the Recent Jurisprudence of
the European Court of Human Rights, European Journal of International Law 14 (2003), 529
(532 f.).

5 Eine Ausnahme hiervon sind die Staatenbeschwerdeverfahren vor dem Ausschuss gegen
jede Form von Rassendiskriminierung. Für eine Übersicht über die beiden laufenden Staa-
tenbeschwerdeverfahren siehe https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/Interstate
Communications.aspx.
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Unabhängig davon, ob man den Entscheidungen der VN-Vertragsorgane eine
rechtliche Bindungswirkung beimisst, mangelt es ihnen jedenfalls im Vergleich zu
ordentlichen Gerichten an einem Durchsetzungsmechanismus. Verweigern die
Vertragsstaaten die Umsetzung einer Entscheidung im Rahmen eines Individual-
beschwerdeverfahrens oder setzen sie im Rahmen der Abschließenden Bemerkun-
gen verlangte Maßnahmen nicht um, dann steht den Vertragsorganen kein Mittel zur
Verfügung, die Umsetzung zu erzwingen.

Gerade hierdurch ergibt sich aber ein besonderes Potenzial der VN-Vertragsor-
gane, Entstehung undEntwicklung vonVölkergewohnheitsrecht abzubilden. In allen
Verfahrensarten der VN-Vertragsorgane spielt der Dialog mit Staaten eine gewich-
tige Rolle. Staatenberichte und ihre Abschließenden Bemerkungen entstehen in
einem Verfahren, in dem sich ein VN-Vertragsorgan und ein Vertragsstaat zunächst
schriftlich und abschließend persönlich im Dialog über die Menschenrechtslage im
Vertragsstaat austauschen. An die Abschließenden Bemerkungen knüpft ein Follow-
Up-Verfahren an, das dem VN-Vertragsorgan einen kontinuierlichen Austausch mit
dem Vertragsstaat bis zum nächsten Staatenberichtsverfahren ermöglicht. Eine
ähnliche Rolle spielt das Follow-Up-Verfahren im Rahmen von Individualbe-
schwerdeverfahren. Wenn ein Staat die in der Entscheidung zur Individualbe-
schwerde festgelegten Empfehlungen eines Vertragsorgans nicht umsetzt, haben
jedenfalls einige Vertragsorgane ein Follow-Up-Verfahren etabliert, in dem sie die
Vertragsstaaten bis zur vollständigen Umsetzung kontinuierlich um Berichterstat-
tung bitten. Bei der Erarbeitung von General Comments werden Staaten ebenso wie
andere Interessengruppen um Kommentare gebeten.

Die Praxis der VN-Vertragsorgane spiegelt deren Rechtsauffassung in Hinblick
auf ihre jeweiligen Menschenrechtsschutzverträge wider. Wohl existiert auch eine
allgemeine Pflicht der Vertragsparteien zur Auseinandersetzung mit dieser Praxis.
Die kontinuierliche Kommunikation mit den Vertragsstaaten ermöglicht es den
VN-Vertragsorganen, auf deren ablehnende Haltungen zu reagieren, die eigene
Rechtsauffassung weitergehend zu begründen oder gegebenenfalls zu revidieren.
Auf Seiten der Vertragsstaaten wiederum zeigt sich, dass diese selten die Ent-
scheidungen der VN-Vertragsorgane in ihrer Gesamtheit ablehnen, sondern vielmehr
den Austausch mit den VN-Vertragsorganen nutzen, um ihre eigene Auffassung von
Inhalt und Reichweite ihrer vertraglichen Verpflichtungen zum Ausdruck zu brin-
gen.6

6 So zeigt sich etwa mit Bezug auf das Prinzip des Non-Refoulement, dass sich Staaten vor
denjenigen VN-Vertragsorganen, die erst in jüngerer Zeit eine Praxis zum Refoulementverbot
entwickelt haben, zu Inhalt und Reichweite des Refoulementverbots in seiner Ausgestaltung
durch den Menschenrechtsausschuss und den Ausschuss gegen Folter bekennen. Siehe ins-
besondere die Kapitel D. IV., D. VI. und D. VIII.
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